
Verein „ Freunde und Förderer St. Anschar-Kirche „  e.V. 

SATZUNG 

in der Fassung vom 15.3.2018                        

§ 1 Name, Sitz und Zweck des Vereins  

(1) Der Verein "Freunde und Förderer St. Anschar-Kirche  e.V." mit Sitz in Münsterdorf 

verfolgt ausschließlich und unmittelbar kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnittes 

"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Anschar insbesondere 

durch finanzielle Unterstützung der baulichen Unterhaltung und Modernisierung der Ev.-Luth. 

St. Anschar-Kirche in Münsterdorf einschließlich Innenbereich und Außenanlagen. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 

Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden. 

(5) Der Verein beschafft seine Mittel durch Beiträge der Mitglieder, durch Veranstaltungen, durch 

Spenden sowie durch sonstige Zuwendungen zum Zwecke der satzungsmäßigen Verwendung 

besonders interessierter Stellen, Unternehmen und Personen. 

(6) Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Pinneberg einzutragen. 

 

§ 2 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 

(1) Die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder erfolgt aufgrund schriftlichen Antrages durch 

Vorstandsbeschluss. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. 

(3) Über den Ausschluss eines Mitgliedes befindet der Vorstand. Das ausgeschlossene Mitglied hat 

das Recht gegen die Entscheidung des Vorstandes die nächste ordentliche Mitgliederversammlung 

anzurufen. Das Recht kann binnen vier Wochen nach Zustellung der Entscheidung des Vorstandes 

ausgeübt werden.  

 

§ 3 Beiträge, Geschäftsjahr  

(1) Die Jahresbeiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 

(2) Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils am ersten Werktag des Februars eines Jahres fällig. Bei 

Neumitgliedern, die während des Kalenderjahres eintreten, ist der Beitrag vier Wochen nach 

 



Mitteilung der Aufnahme zur Zahlung fällig. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§4 Vorstand  

(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus: 

a) dem Vorsitzenden, 

b) dem Schriftführer, 

c) dem Kassenführer. 

(2) Der Vorstand kann um bis zu fünf weitere Mitglieder erweitert werden. Diese Mitglieder sind nicht 

Vorstand im Sinne des § 26 BGB. 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden für jeweils drei Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Der 

alte Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

(4) Die Vorstandsmitglieder nach Abs. 1 sind jeweils zu zweit berechtigt, den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich zu vertreten. 

(5) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und  führt die Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung aus. Der gesamte Vorstand incl. der weiteren Mitglieder  verfügt über das 

Vereinsvermögen im Sinne des unter § 1 Abs. 2 beschriebenen Zwecks im von der 

Mitgliederversammlung festgesetzten Rahmen. Die Mitgliederversammlung ist über die 

Mittelverwendung zu informieren. 

(6) Der jeweilige Pastor der St. Anschar Kirchengemeinde kann unterstützend und beratend an den 

Vorstandssitzungen teilnehmen. 

 

§ 5 Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung entscheidet über alle Geschäfte, die nicht anderen Vereinsorganen 

ausdrücklich zugewiesen sind. Dies sind insbesondere: 

a) Wahl (§ 4 Abs. 3), Entlastung (§ 5 Abs. 3) und Abberufung der Vorstandsmitglieder, 

b) Satzungsänderungen gemäß § 7 Abs. 1, 

c) Auflösung des Vereines gemäß § 7 Abs. 1, 

d) Fördermaßnahmen außerhalb des dem Vorstand übertragenen Förderrahmens. 

e) die jährliche Wahl zweier Kassenprüfer. 

(2) Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand durch schriftliche Einladung an alle Mitglieder 

und /oder durch Veröffentlichung im Münsterdorfer Sendboten unter Angabe der Tagesordnung mit 

einer Frist von mindestens zehn Tagen einberufen. 

(3) In den ersten drei Monaten eines Geschäftsjahres findet eine Mitgliederversammlung statt, auf der 

der Vorstand Rechenschaft ablegt. Die Versammlung beschließt nach dem Bericht der Kassenprüfer 



über die Entlastung des Vorstandes für das vorausgegangene Geschäftsjahr.  

(4) Weitere Mitgliederversammlungen werden nach Bedarf, sowie auf Verlangen von drei 

Vorstandsmitgliedern gemäß § 4 Abs. 1 und 2, der Kassenprüfer oder von 10 vom Hundert der 

Mitglieder einberufen.  

 

§ 6 Beschlussfassung  

(1) Beschlüsse werden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, mit Mehrheit gefasst. 

(2) Bei der Feststellung von Stimmverhältnissen werden nur die gültig abgegebenen Ja und Nein-

Stimmen berücksichtigt. 

(3) Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

(4) Über die Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen wird ein Protokoll geführt, welches 

vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 7 Satzungsänderung, Auflösung  

(1) Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereines bedürfen eines mit Zweidrittel-Mehrheit 

gefassten Beschlusses einer Mitgliederversammlung, die unter Angabe des Wortlautes der geplanten 

Satzungsänderung bzw. mit der Ankündigung des Auflösungsbeschlusses mit einer Frist von 

mindestens einem Monat einberufen wurde. 

(2) Beschlüsse nach Abs. 1 bedürfen mindestens der Zustimmung von 50 % der Mitglieder. 

Erscheinen in der Mitgliederversammlung weniger als 50 % der Mitglieder, hat der Vorstand 

unverzüglich zu einer weiteren Mitgliederversammlung mit einer Frist von einem Monat einzuladen. 

In dieser Mitgliederversammlung reicht die Mehrheit von 2/3 der Anwesenden für Beschlüsse nach 

Abs. 1. In der Einladung ist der Wortlaut der geplanten Satzungsänderung bzw. die Ankündigung der 

Auflösung mitzuteilen und darauf hinzuweisen, dass Beschlüsse mit der Mehrheit gemäß Satz 3 

gefasst werden können. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 

Vereins an die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde St. Anschar, die es unmittelbar und 

ausschließlich für kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 8 Änderung der Satzung bei Beanstandungen durch das Amtsgericht oder das Finanzamt 
 

(1) Sofern das zuständige Amtsgericht beim Eintrag des Vereins in das Vereinsregister oder das 

zuständige Finanzamt die Satzung beanstanden, kann der geschäftsführende Vorstand redaktionelle 

Korrekturen ohne Einberufung der Mitgliederversammlung beschließen. 

(2) Die Mitglieder des Vereins müssen über die Änderungen informiert werden. 



 

Münsterdorf, den 15.3.2018 

 

 

 


